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Satzung 
 
 

����1DPH��6LW]��5HFKWVIRUP 
 
(1)  Der Volksm usikerbund Nordrhein-West falen ist  Dachverband der ihm  angeschlossenen 

Blasm usikvereine, Spielm anns-  und Fanfarenzüge in Nordrhein-West falen. 
 
(2)  Der Dachverband führt  den Nam en Volksm usikerbund Nordrhein-West falen (VMB NRW) und hat  

seinen Sitz in Düsseldorf. 
 
(3)  Der VMB NRW ist  in das Vereinsregister beim  Am tsgericht  Düsseldorf einget ragen und führt  den 

Zusatz e.V. 
 
(4)  Geschäftsjahr ist  das Kalenderjahr. 
 
 
 

����=ZHFN�XQG�=LHOH�
 
(1)  Der VMB NRW dient  der Förderung der Volksm usik und verwandter Best rebungen und der  

Pflege des dam it  verbundenen heim at lichen Brauchtum s. 
 
(2)  Neben der m usikalischen ( fachlichen)  Arbeit  unterstützt  der VMB NRW die überfachliche 

Jugendarbeit  im  Sinne des Achten Buches Sozialgesetzbuch (KJHG)  der angeschlossenen 
Nachwuchsorganisat ionen. 

 
(3)  Der VMB NRW kann auch seine Kreise und Vereine finanziell fördern, soweit  dafür insbesondere 

Förderm it tel des Landes NRW zur Verfügung stehen. 
 
(4)  Der VMB NRW ist  parteipolit isch neut ral. Er wird unter Wahrnehm ung der polit ischen und 

religiösen Freiheiten seiner Mitglieder nach dem okrat ischen Grundsätzen geführt . 
 
(5)  Der VMB NRW ist  Mitglied der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV) . 
 
 
 

����*HPHLQQ�W]LJNHLW�
 
(1)  Der VMB NRW verfolgt  ausschließlich und unmit telbar gem einnützige Zwecke im  Sinne der §§ 

51 und folgende der Abgabenordnung in der j eweils gült igen Fassung. 
 
(2)  Der VMB NRW ist  selbst los tät ig. Er verfolgt  keine eigenwirtschaft lichen Ziele. 
 
(3)  Mit tel des VMB NRW dürfen nur für die satzungsgem äßen Zwecke verwendet  werden. Es darf 

keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des VMB NRW frem d sind oder 
durch unverhältnism äßig hohe Vergütungen begünst igt  werden. 

 
(4)  Bei Auflösung des VMB NRW oder bei Wegfall steuerbegünst igter Zwecke fällt  das Verm ögen 

dieses Vereins an die angeschlossenen Kreisverbände entsprechend ihrer Mitgliederzahl. Diese 
dürfen das Verm ögen wiederum  nur unm it telbar und ausschließlich für gem einnützige Zwecke 
im  Sinne dieser Satzung verwenden. 
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���D�9HUJ�WXQJ�I�U�7lWLJNHLWHQ�LP�90%�15:�

 
(1)  Die Vereins-  und Organäm ter werden grundsätzlich ehrenam t lich ausgeführt  
 
(2)  Bei Bedarf können Vereins-  und Organäm ter im  Rahm en der haushaltsrecht lichen Möglichkeiten 

entgelt lich auf der Grundlage eines Dienstvert rages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt  werden 

 
(3)  Die Entscheidung über eine entgelt liche Vereinstät igkeit  nach Ziffer  2 t rifft  das Präsidium. 

Gleiches gilt  für die Vert ragsinhalte und die Vert ragsbeendigung. 
 
(4)  Das Präsidium  ist  erm ächt igt , Tät igkeiten für den VMB NRW gegen Zahlung einer 

angem essenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauft ragen. Maßgebend ist  der  
Haushaltsplan des VMB NRW. 

 
(5)  Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist  das 

Präsidium  erm ächt igt , im  Rahm en der haushaltsrecht lichen Möglichkeiten, hauptamt lich 
Beschäft igte anzustellen. 

 
(6)  Im  Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des VMB NRW einen 

Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die I hnen durch die 
Tät igkeit  für den VMB NRW entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, 
Reisekosten, Porto, Telefon usw. 

 
 

����0LWJOLHGVFKDIW�
 
(1)  Dem  VMB NRW gehören an:   

a)  die Kreisverbände, 
b)  j urist ische und natürliche Personen 

 
(2)  Die Werbung und Aufnahm e fördernder Mitglieder ist  m öglich. 
 
(3)  Die Verleihung einer Ehrenm itgliedschaft  ist  zulässig. 
 
(4)  Mit  der Aufnahm e in den VMB NRW erkennt  das Mitglied die Satzung und die von der 

Landesdelegiertenversam m lung beschlossenen Mitgliedsbedingungen an. 
 
(5)  Die Mitgliedschaft  endet :  

a)  bei natürlichen Personen durch Tod, Aust r it t  oder Ausschluss, 
b)  bei j urist ischen Personen durch Aust r it t , Ausschluss oder durch Auflösung derselben. 

 
 

����5HFKWH�XQG�3IOLFKWHQ�GHU�0LWJOLHGHU�
 
(1)  Alle Mitglieder haben das Recht :  

a)  nach den Best im m ungen der Satzung an den Versam m lungen und Veranstaltungen 
 des VMB NRW teilzunehm en, Ant räge zu stellen und säm t liche allgem ein angebotenen 
 m ateriellen und ideellen Leistungen des VMB NRW in Anspruch zu nehm en;  
b)  sich von den zuständigen Mitarbeitern des VMB NRW beraten zu lassen;  

 
c)  Ehrungen und Auszeichnungen für verdiente Mitglieder zu beant ragen und zu erhalten, 
 die durch den VMB NRW verliehen oder verm it telt  werden. 
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(2)  Alle Mitglieder sind verpflichtet , die Ziele und Aufgaben des VMB NRW zu unterstützen und die 

Beschlüsse der Organe des VMB NRW durchzuführen. 
 
(3)  Die Mitglieder ent r ichten den von der Landesdelegiertenversam m lung beschlossenen Beit rag. 

Ehrenm itglieder sind zur Beit ragszahlung nicht  verpflichtet . 
 
 
 

����.UHLVYHUElQGH�
 
(1)  I nnerhalb des Verbandsgebietes gibt  es Kreisverbände. Diese sollten den polit ischen 

Kreisgrenzen entsprechen. 
 
(2)  Der Aust r it t  von Mitgliedsvereinigungen aus einem  Kreisverband schließt  die Aufnahm e als 

Einzelvereinigung in den VMB NRW aus. 
 
(3)  Die Kreisverbände sind selbständig. 
 
 
 

����2UJDQH�
 
(1)  Organe des VMB NRW sind:  

a)  die Landesdelegiertenversam m lung, 
b)  der Landesvorstand, 
c)  das Präsidium , 
d)  die Landesm usikversam m lung, 
e)  der Landesm usikbeirat , 
f)  die Landesm usikjugend NRW. 

 
(2)  Die Organe tagen m it  Ausnahm e der Landesdelegiertenversam m lung grundsätzlich 

nichtöffent lich. Ordnungsgem äß geladene Organe sind unbeschadet  der Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlußfähig. Sie fassen ihre Beschlüsse m it  der Mehrheit  der abgegebenen gült igen 
St im m en;  St im m enthaltungen bleiben außer Bet racht . St im m engleichheit  gilt  als Ablehnung. 
Jede natürliche Person hat  unbeschadet  der Anzahl der innehabenden Äm ter und Funkt ionen 
nur eine St im m e. St imm enübert ragung ist  unzulässig. Auf Ant rag von 1/ 3 der anwesenden 
st im m berecht igten Mitglieder wird geheim  abgest im m t . 

 
(3)  Ant räge an Organversam m lungen sind dem  Versam m lungsleiter spätestens zwei Wochen vor 

Durchführung der Versam m lung schrift lich einzureichen. Über Ant räge zur Änderung der  
Tagesordnung entscheidet  die j eweilige Organversam m lung zu Beginn ihrer Sitzung. 

 
(4)  Die Beschlüsse aller Organversam m lungen m üssen durch einen Protokollführer aufgezeichnet  

und von diesem  und dem  Versam m lungsleiter unterzeichnet  werden. Der Protokollführer ist  
vom  j eweiligen Versam m lungsleiter vor Beginn der Versam m lung zu bestellen. 
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����/DQGHVGHOHJLHUWHQYHUVDPPOXQJ�
 
(1)  Die Landesdelegiertenversam m lung besteht  aus:  

a)  dem  Landesvorstand,  
b)  den Delegierten der Kreisverbände. 

 
(2)  Jeder Kreisverband stellt  j e angefangener zehn Mitgliedsvereine einen st im m berecht igten 

Delegierten. Zum  Minderheitenschutz ist  die Mindestanzahl j e Kreisverband drei 
st im m berecht igte Delegierte. 

 
(3)  Die Landesdelegiertenversam m lung ist  vom  Präsidenten alle zwei Jahre unter Angabe der  

Tagesordnung spätestens einen Monat  vor dem  Term in schrift lich einzuberufen. Außerdem  kann 
die Einladung im  offiziellen Organ veröffent licht  werden. Der Präsident  kann aus wicht igem  
Grund eine außerordent liche Versam m lung einberufen. Hierzu reicht  eine Ladungsfr ist  von 14 
Tagen aus. Die Dringlichkeit  ist  zu begründen. Ferner ist  eine außerordent liche Versam m lung 
auf Verlangen von 1/ 4 der Mitglieder der Landesdelegiertenversam m lung einzuberufen. 

 
(4)  Die Landesdelegiertenversam m lung ist  zuständig für:  

a)  Die Wahl und Abwahl des Landesvorstandes m it  Ausnahm e der Landesm usikdirektoren 
 und deren Vert reter, des Vorsitzenden der Landesm usikjugend NRW und dessen Vert reter 
 und den vert retungsberecht igten Vorstandsm itgliedern der Kreisverbände und deren 
 Vert reter, 
b)  Die Wahl von Kassenprüfern, 
c)  Alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für den Verband, 
d)  Die Entgegennahm e von Berichten des Präsidium s, 
e)  Die Entgegennahm e des Geschäft sberichts und des Rechnungsergebnisses der 
 Landesm usikjugend NRW über ihre Tät igkeit  in den vergangenen zwei Jahren, sowie die 
 Bestät igung der Jugendordnung der Landesm usikjugend NRW, 
f)  Die Genehm igung der Grundsätze künft iger Haushaltsführung, 
g)  Die Entgegennahm e des Kassenprüfungsberichts, 
h)  Die Festsetzung der Mitgliedsbeit räge, 
i)  Die Ent lastung des Landesvorstandes, 
j )  Die Änderung der Satzung, 
k)  Die Auflösung des VMB NRW. 

 
 
 

����/DQGHVYRUVWDQG�
 
(1)  Der Landesvorstand besteht  aus:  

a)  dem  Präsidium , 
b)  dem  stellvert retenden Landesgeschäft sführer, 
c)  dem  stellvert retenden Landesm usikdirektor für  Blasm usik, 
d)  dem  stellvert retenden Landesm usikdirektor für  Spielleutem usik, 
e)  einem  vert retungsberecht igten Vorstandsm itglied der Landesm usikjugend NRW, 
f)  dem  stellvert retenden Beauft ragten für  Öffent lichkeitsarbeit , 
g)  j e einem  vert retungsberecht igten Vorstandsm itglied der Kreisverbände. 
h)  dem  Chronisten 

 
(2)  Der Landesvorstand ist  vom  Präsidenten jährlich unter Angabe der Tagesordnung spätestens 

einen Monat  vor dem  Term in schrift lich einzuberufen. Der Präsident  kann aus wicht igem  Grund 
eine außerordent liche Versam m lung einberufen. Hierzu reicht  eine Ladungsfr ist  von 14 Tagen 
aus. Die Dringlichkeit  ist  zu begründen. Ferner ist  eine außerordent liche Versam m lung auf 
Verlangen von 1/ 4 der Mitglieder des Landesvorstandes einzuberufen. 
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(3)  Der Landesvorstand ist  zuständig für:  

a)  alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, soweit  sie nicht  der 
 Landesdelegiertenversam m lung vorbehalten sind oder keinen Aufschub bis zur nächsten 
 Landesdelegiertenversam m lung dulden, 
b)  die Beschlussfassung über den Haushaltsplan, 
c)  die Beschlussfassung der Geschäfts- ,  Finanz- , und Ehrungsordnung des VMB NRW, 
d)  Beschlussfassung über Einsprüche bei Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern, 
e)  Die Fest legung der Landesm usikfeste. 

 
 
 

�����$PWVGDXHU�GHV�/DQGHVYRUVWDQGHV�
 
(1)  Der Präsident , die stellvert retenden Präsidenten, der Landesgeschäft sführer, der 

Landesschatzm eister, der Beauft ragte für Öffent lichkeitsarbeit  sowie die Landesm usikdirektoren 
und deren Stellvert reter und der Chronist  werden von den entsprechenden Organen für die 
Dauer von vier Jahren gewählt . Sie bleiben jedoch bis zur Neuwahl im  Am t . Wiederwahl ist  
zulässig. 

 
(2)  Das Präsidium  ist  berecht igt , Vorstandsm itglieder m it  Ausnahm e der vert retungsberecht igten 

Vorstandsm itglieder der Kreisverbände, die dem  Zweck des VMB NRW entgegenwirken oder 
eine geordnete Verbandsarbeit  verhindern, von ihren Aufgaben zu entbinden. Bis zur Neuwahl 
der frei gewordenen Posit ion durch die zuständigen Organe kann vom  Präsidium ein Nachfolger 
kom m issarisch eingesetzt  werden. 

 
(3)  Näheres regelt  die Geschäftsordnung. 
 
 
 

�����3UlVLGLXP�
 
(1)  Das Präsidium  besteht  aus:  

a)  dem  Präsidenten, 
b)  den zwei stellvert retenden Präsidenten,  
c)  dem  Landesgeschäftsführer, 
d)  dem  Landesschatzm eister, 
e)  dem  stellv. Landesschatzm eister, 
f)  dem  Landesm usikdirektor für Blasm usik, 
g)  dem  Landesm usikdirektor für  Spielleutem usik, 
h)  einem  vert retungsberecht igten Vorstandsm itglied der Landesm usikjugend NRW, 
i)  dem  Beauft ragten für  Öffent lichkeitsarbeit . 

 
(2)  Das Präsidium  sollte vom  Präsidenten m indestens zweim al j ährlich unter Angabe der 

Tagesordnung spätestens drei Wochen vor dem  Term in schrift lich einberufen werden. Im  Falle 
der Verhinderung der unter Abs. 1 lit .  c)  und f)  bis i)  genannten Personen nehm en ihre 
Stellvert reter an den Präsidium ssitzungen teil. Der Präsident  kann aus wicht igem  Grund eine 
außerordent liche Versam m lung einberufen. Hierzu reicht  eine Ladungsfr ist  von sieben Tagen 
aus. Die Dringlichkeit  ist  zu begründen. Ferner ist  eine außerordent liche Versam m lung auf 
Verlangen von 1/ 3 der Mitglieder des Präsidium s einzuberufen. Unbeschadet  des § 7 Abs. 2 ist  
das Präsidium  nur beschlussfähig, wenn m indestens sechs Präsidium sm itglieder anwesend sind. 
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(3)  Das Präsidium  ist  zuständig für:  
a)  die laufende Geschäftsführung des Verbandes, 
b)  die Ausführung der Beschlüsse der Landesdelegiertenversam m lung und des 
 Landesvorstandes, 
c)  die Einsetzung von Ausschüssen, 
d)  die Bestät igung zum  Haushaltsplan der Landesm usikjugend NRW, 
e)  die Beschlussfassung über Aufnahm e und Ausschluss von Mitgliedern, 
f)  die Beschlussfassung über die Mitgliedschaft  in anderen Verbänden, 
g)  die Entscheidung in Personalangelegenheiten, 
h)  die Ernennung von Ehrenm itgliedern des VMB NRW, 
i)  alle Angelegenheiten, welche nicht  ausdrücklich der Landesdelegiertenversam m lung 
 oder dem  Landesvorstand vorbehalten sind oder keinen Aufschub bis zur nächsten 
 Landesvorstandssitzung dulden. 
 

 
(4)  Vorstand im  Sinne des § 26 BGB ist  der Präsident  und die stellvert retenden Präsidenten. Jeder 

ist  allein vert retungsberecht igt . 
 
 
 

�����/DQGHVPXVLNYHUVDPPOXQJ�
 
(1)  Die Landesm usikversam m lung besteht  aus:  

a)  dem  Landesm usikbeirat , 
b)  den Kreisdirigenten und Kreisfachleitern sowie je einem  Stellvert reter. 

 
(2)  Die Landesm usikversam m lung ist  von den Landesm usikdirektoren j ährlich unter Angabe der  

Tagesordnung spätestens einen Monat  vor dem  Term in schrift lich einzuberufen. Außerdem  kann 
die Einladung im  offiziellen Organ veröffent licht  werden. Die Landesm usikdirektoren können aus 
wicht igem  Grund eine außerordent liche Versam m lung einberufen. Hierzu reicht  eine 
Ladungsfr ist  von 14 Tagen aus. Die Dringlichkeit  ist  zu begründen. Ferner ist  eine 
außerordent liche Versam m lung auf Verlangen von 1/ 4 der Mitglieder der 
Landesm usikversam m lung einzuberufen. 

 
(3)  Die Landesm usikversam m lung ist  zuständig für:  

a)  die Wahl der Landesm usikdirektoren sowie deren Stellvert reter durch die jeweiligen 
 Fachabteilungen, 
b)  die Wahl eines der beiden Landesm usikdirektoren zum  Vorsitzenden des 
 Landesm usikbeirates, 
c)  die Fest legung der Pflichtstücke bei Wertungsspielen und Wet tbewerben, 
d)  Beratung und Beschlussfassung der Lehrgangs-  und Prüfungs- , Wertungsspiel- , LBO-  
 und LSK-Ordnung, 
e)  alle Angelegenheiten von grundsätzlicher fachlicher, d.h. m usikalischer, Bedeutung für  
 den Verband. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

6OLKSMUSIKERBUND�.ORDRHEIN
7ESTFALEN�E�6��
 
 
 

 

Stand:  26.04.2008  Seite 7 von 8 

 

�����/DQGHVPXVLNEHLUDW�
 
(1)  Der Landesm usikbeirat  besteht  aus:  

a)  dem  Landesm usikdirektor für Blasm usik, 
b)  dem  stellvert retenden Landesm usikdirektor für  Blasm usik, 
c)  dem  Landesm usikdirektor für Spielleutem usik, 
d)  dem  stellvert retenden Landesm usikdirektor für  Spielleutem usik, 
e)  dem  künst lerischen Leiter  des Landesblasorchester NRW, 
f)  dem  künst lerischen Leiter  des Landesspielleutekorps NRW, 
g)  einem  Vert reter der Landesm usikjugend NRW. 

 
(2)  Der Landesm usikbeirat  ist  von dem  zum  Vorsitzenden gewählten Landesm usikdirektor  

m indestens einm al j ährlich unter Angabe der Tagesordnung spätestens 14 Tage vor dem  
Term in schrift lich einzuberufen. Der Landesm usikdirektor kann aus wicht igem  Grund eine 
außerordent liche Versam m lung einberufen. Hierzu reicht  eine Ladungsfr ist  von sieben Tagen 
aus. Die Dringlichkeit  ist  zu begründen. Ferner ist  eine außerordent liche Versam m lung auf 
Verlangen von 1/ 3 der Mitglieder des Landesm usikbeirates einzuberufen. 

 
(3)  Der Landesm usikbeirat  ist  zuständig für:  

a)  die Ausführung der Beschlüsse der Landesm usikversam m lung, 
b)  alle Angelegenheiten von grundsätzlicher fachlicher Bedeutung, soweit  sie nicht  der 
 Landesm usikversam m lung vorbehalten sind oder keinen Aufschub bis zur nächsten 
 Landesm usikversam m lung dulden. 

 
 
 

�����/DQGHVPXVLNMXJHQG�15:�
 
(1)  Die Landesm usikjugend NRW ist  die Jugendorganisat ion des VMB NRW. 
 
(2)  Aufgabe, Zweck und Organisat ion der Landesm usikjugend NRW sind in einer Jugendordnung 

festzulegen, die den Zielen des VMB NRW nicht  widersprechen darf. 
 
(3)  Die Jugendordnung und diese Satzung sichern der Landesm usikjugend NRW Selbständigkeit  in 

Führung und Verwaltung, einschließlich der Entscheidungsfreiheit  über die Verwendung der ihr  
zufließenden finanziellen Mit tel zu. 

 
(4)  Über Haushaltsplan und Jahresrechnung der Landesm usikjugend NRW beschließen deren 

Organe. 
 
(5)  Das Präsidium  des VMB NRW ist  berecht igt , sich jederzeit  über die Geschäft sführung der 

Landesm usikjugend NRW zu unterr ichten, auch durch Teilnahm e an deren Sitzungen. 
 
 
 

�����*HVFKlIWV���)LQDQ]���(KUXQJV��XQG�VRQVWLJH�2UGQXQJHQ�
 
(1)  Der VMB NRW erlässt  zum  Zwecke der ordent lichen Verbandsführung Geschäft s- , Finanz- ,  

Ehrungs-  sowie sonst ige Ordnungen. 
 
(2)  Die erlassenen Ordnungen sind für alle Mitglieder verbindlich. 
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�����2IIL]LHOOHV�2UJDQ�
 
(1)  Der VMB NRW gibt  zur I nform at ion seiner Mitglieder eine regelm äßig erscheinende 

Landeszeitung heraus. Jedes Mitglied und die Organe des VMB NRW sind nach Maßgabe der  
Geschäftsordnung zum  Bezug verpflichtet .  

 
 
 

�����6DW]XQJVlQGHUXQJ�
 
(1)  Eine Änderung dieser Satzung bedarf einer 2/ 3 Mehrheit  der anwesenden st im m berecht igten 

Mitglieder der Landesdelegiertenversam m lung. Zur Änderung m uss ein schrift licher Ant rag 
vorliegen;  dieser m uss auf der Tagesordnung zur Landesdelegiertenversam m lung aufgeführt  
sein. 

 
 
 

�����$XIO|VXQJ�
 
(1)  Über die Auflösung des VMB NRW kann in der Landesdelegiertenversam m lung, zu der dieser 

Ant rag gestellt  ist , nur beraten werden. Falls in dieser Landesdelegiertenversam m lung der  
Ant rag auf Auflösung eine Mehrheit  nach Maßgabe des § 10 dieser Satzung findet , ist  eine 
weitere ggf. außerordent liche Landesdelegiertenversam m lung, frühestens nach vier Wochen 
einzuberufen, die dann m it  einer Mehrheit  von 2/ 3 der sich an der Abst im m ung beteiligenden 
Delegierten die Auflösung beschließen kann. Das Verm ögen wird gem äß § 3 verwendet . 

 
 
 
Diese Satzung t r it t  m it  dem  Tage der Eint ragung in das Vereinsregister des Am tsgerichts Düsseldorf 
in Kraft . Gleichwohl sind die Mitglieder bereits m it  der Beschlussfassung an den Inhalt  gebunden. 
 
 
 
Arnsberg-Müschede, den 24. März 1990 
Geseke, den 20. April 1991 
Erkelenz, 27. März 1993 
Baesweiler, 27. März 1999 
Erwit te, 13. April 2002 
Königswinter, 29. April 2006 
Porto West falica, 26. April 2008 


